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22. 2. 1972 

Regierungsvorlage 

VERTRAG 
zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über die Er
gänzung des Europäischen Ausliefen,mgsüber
einkomlllens vom 13. Dezember 1957 und 

die Erleichterung seiner Anwendung 

Der Bundesprä'sidentder Repuhlik 'Österreich 
und 

der Präsident der Bundesrepublik Deutschland 

in dem Wunsch, das Europäische Auslieferungs
ü1bereinkommen - im folgenden als überein
kommen bezeichnet - im Verhältnis zwischen 
den, beiden Staaten zu ergänzen und die An
wendung der darin enthaltenen Grundsätze zu 
erleich tern, sind übereingekommen, einen Ver
trag zu schließen, und haben zu diesem Zweck 
zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräs~dent der RepuMik 'Österreich 
Herrn 'Botschafter !Dr. Wilfried G red 1 e r 

ider Präsident Ider' BU1l!clesrq,ublik Deutschland 
Herrn iDr. Paul iF r an k, Staatssekretär des 
Auswärtigen Amts und 
Herrn Dr. Günther IE r k e 1, StaatssekrEltär 
im iBurudesministerium Ider Justiz 

Die Bevollmächtigten halben nach Austausch 
ihrer in guter und gehöl.'1iger Form !befun,denen 
VdHmachten nachsteherude :Bestimmungen verein
bart: 

Artikel I 

(zu Artikel 2 des übereinkommens) 

(1) Die Auslieferung w11"d auch bewilligt, wenn 
das Maß der npch zu vollstreckenden Freiheits
strafe, Ersanfreilheitsstra:fe, Ma'ßregel der Siche
rung unld Besserung oder !bei mehreren noch zu 
vollstreckend:en Freiheitsstrafen, IErsatzfreiheits
strafen oder Maßregelnder Sicherung uDid Bes
'Serung deren Summe minidesten~ !drei Monate 
beträgt. . 

(2) Wirld eine Auslieferung nach Artikel 2 
Abs. 1 des übereirikommens bewillttgt, so wird 
die Auslieferung auch wegen anderer Handlungen 
bewil'ligt, wenn diese in be~den Vertragsstaaten 
mit gerichtlicher Strafe Ibedrolht sind. 

Artikel II 

(zu Artikel 7 und 8 Ides OIbereinkommens) 

Der ersuchte Staat wird lilie Auslieferung einer 
Person wegen einer strafbaren HandLung, die 
nach seinen Rechtsvorschriften seiner Gerichts
harkeit unterliegt, bewiUigen, wenn diese Person 
wegen einer anideren straßbaren Handlung aus
geliefert wil.'1d und ihre Aburteilung wegen aller 
stra&aren Handlungen durch die Justiz!behöroen 
des ersuchenden Staates im Interesse der Wahr
heitSifindung oder aus Gründender Strafzumes
sung und des Strafvol1:zuges zweckmäßig ist. 

Artikel 111 
(zu Artikel 9 des übereinkommens) 

iDer' ersuchte Staat wirlcJi die Aus,Lieferong einer 
Person nicht ablehnen, wenn seine JustilJbehör
den diese Person nur wegen fehleruder Gerichts
barkeit' freigesproche'o oder. nur aus diesem 
Grund gegen sie kein Strafverfahren eingeleitet 
oder ein: bereits eingeleitetes Strarrverfahren ein
gestellt halben. 

Artikel IV 

(zu Artikel 10 des OIbereinkommens) 

Für die Unterlbrechung der Verj1ihrung sirud 
allein ,die Rechtsvor5chdften des ersuchenden 
Staates maßgehend. 

Artikel V 

(:i) iBine im ersuchten Staat erla:ssene Amnestie 
steht der -Auslieferung nicht en~gegen, wenn die 
straflbare Hari<dlung !der GerichtSbarkeit dieses 
Staates nicht unterliegt. 

(2) Die Verpflichtung zur Auslieferung wird 
durch das Fehlen eines Strafantrages oder einer 
Ermächtigung, diie nach :dem Recht des ersuchten 
Staates erforderLich wären, nicht !beruhrt. 

Artikel VI 

(zu Artikel 12 des übereinkommens) 

(1) Das Ersuchen um Auslieferung wird unbe
scha,diet der Zulässigkeit ,des idlplomat,ischen Weges 
für die RepUblik österreich dürch den Bundes
minister für Justiz, für die Bundesrepriblik 
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Deutschland durCh den Bundesminister 'der Justiz 
'Oder die Justizministerien der Länder (Landes
justizverwaltungen) gestellt. Auch der sünstige 
Schriftverkehr zwis'chen Iden Vertra,gsstaaten fin
det auf 'dJiesem Wege statt, soweit das überein
kümmen und dieser Vertrag nichts anderes be
stimmen. 

(2) In ,den Fällen ,des StraifaufschUlbes, der 
Strafunterbrechung unld der bedingten Ausset
zung ·der Vollstreckung einer Strafe ü'der Maß
regel der Sicherung un:d Besserung sind auch die 
zur Feststellung der Vollstreckbarkeit dienenden 
Urkunden beizufügen. 

Artikel VII 

(zu Artikel 14 des OIbereinkommens) 

(1) Die Ibedingte Freilassung einer ausgeliefer
ten Persün 'Ohne eine ihre Bewegungsfreiheit ein
schränikerrde Anordnung steht der endgültigen 
Freilassung gleich. 

(2) Im Sinne des Artilkels 14 Abs. 2 des über
einkümmens kann der ersuchte Staat auch Maß-

. nahmen treffen, um die für ein Ersuchen um 
Zustimmung nach Artikel 14 Abs. 1 lit. a) des 
übereinkümmens erfürderlichen Unterlagen zu 
erha'lten; zu diesem Zweck ist die Vernehmung 
der ausgelieferten Persün und ihre Vüriiihrung 
zur Vernehmung zulässig. Nach der Stellung 
eines Ersuchens um Zustimmung kann die aus
gelieferte Persün ungea.chtet der Einschränkung 
des Artikels 14 des übereinkümmens bis zum 
Eingang der Entscheidung übe·r dieses Ersuchen 
im ersuchenden Staat in Haft gehalten werden. 

Artikel VIII 

(zu Artikel 15 des übereinkümmens) 

Einem Ersuchen um ZUstimmung zur Weiter
lieferung an eine andere Vertragspartei des über
einkümmens 'Oder an einen dritten Staat sind 
die im Artikel 12 Abs. 2 des OIbereinkümmens 
erwähnten Unterlagen beizufügen, die' dem um 
Zustimmung ersuchenden Vertragsstaat über
mittelt würden sind. Die Zustimmung wird 
erteilt, wenn wegen der dem Auslieferungser
suchen zugrunde liegenden strafbaren Hand
lung die Auslieferung durch den um Zustimmung 
ersuchten Vertragsstaat an die andere Vertrags~ 
partei 'Oder an den dritten Staat zulässig wäre. 

Artikel IX 

(zu Artikel 16 des übereinkümmens) 

Ersuchen um vürläufige Verhaftung können 
durch die Gerichte, die Staatsanwaltschaften und 
die dbersten Justiz~ und Polizeihehörden des 
einen Vertragsstaates an die zuständigen Justiz
'Oder Pülizeibehörden des anderen Vertragsstaa-

tes gerichtet werden." Die Angabe der strafbaren 
Handlung, derentwegen um Auslieferung ersucht 
werden wird, hat eine kurze Sachverhaltsdar
stellung zu umfassen. 

Artikel X 

(zu Artikel 17 des übereinkümmens) 

Zugleich mit der Entscheidung nach Artikel 17 
des übereinkümmens wird der ersuchte Vertrags
staat auch über die ZuläsS<i.gkeit der Weiterliefe
rung entscheiden; .er wird diese Entscheidung 
allen beteiligten Staaten bekanntgeben. 

Artikel XI 

(zu Artikel 19 des übereinkümmens) 

(1) Artikel 19 Abs. 1 des übereinkümmens 
wird auch bei der Vollstreckung einer Maßregel 
der Sicherung und Besseru~g angewendet. 

(2) Im Sinne des Artikels 19 Abs.· 2 des über
einkümmenswird eine Persün dem ersuchenden 
Staat übergeben, süfern ihre Anwesenheit im 
ersuchten Staat nicht zur Durchführung bestimm
ter Prüzeßhandlungen in einem dürt anhängigen 
Strafverfahren erfürderlich ist. Im übrigen gel
ten fülgende Bestimmung.en: 

a) In dem Ersuchen werden die Prüzeßhand
lungen, zu deren Durchführung die Pers 'On 
übergeben werden süll, ihrer Art nach 
bezeichnet. 

b) Für die Dauer ihres Aufenthalts im er
suchenden Staat wird die übergebene Per
sün in Haft gehalten. 

e) Nach Durchiführung der Prozeßhandlun
gen im ersuchenden Staat oder auf Verlan
gen des ersuchten Staates wird die Persün 
'Ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörig
keit zurückgegeben. 

d) Die Zeit der im ersuchenden Staat erlitte
nen Haft wird der Persün im ersuchten 
Staat angerechnet. 

Artikel XII 

(zu Artikel 20 desübereinkümmens) 

(1) Wird die Auslieferung einerPersün bewil
ligt, sü werden auch 'Ohne besünderes Ersuchen 
die Gegenstände, die im Artikel 20 des über
einkümmens bezeichnet sind 'Oder als Entgelt für 
sülche Gegenstände erlangt würden sind, wenn 
möglich zugleich mit der auszuliefernden Per
sün übergeben. 

(2) Der ersuchte Staat gibt dem ersuchenden 
Staat bekannt, welche der im Artikel 20 des 
übereinkümmens bezeichneten Gegenstände 
sichergestellt würden sind und üb die auszulie
fernde Persün mit ihrer unmittelbaren Rückgabe 
an den Geschädigten einverstanden ist. Der er
suchende Staat teilt dem ersuchten Staat sübald 
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wie möglich mit, ob auf die übergabe der Ge
genstände unter der Bedingung v,erzichtet wird, 
daß sie gegen Vorweis einer von der zuständigen 
Justizbehörde des ersuchenden Staates ausgestell
ten Bescheinigung der darin als Geschädigter be
zeichneten Person oder deren Beauftragten aus
gehändigt werden. 

Artikel XIII 

(zu Artikel 21 des übereinkommens) 

(1) Soll eine Person, die von einem dritten 
Staat an e,inen Vertragsstaat ausgeliefert wird, 
auf dem Luftweg durch das Hoheitsgebiet des 
anderen Vertragsstaates ohne Zwischenlandung 
in diesem Staat befördert werden, so teilt der 
ersuchende Staat auch mit, 

a) daß die Person nach den ihm 'bekannten 
Tatsachen und den vorhandenen Unter
lagen weder die Staatsangehörigkeit des 
Vertragsstaates besitzt, dessen Hoheiti>ge
biet überflogen werden soll, noch diese 
für sich in Anspruch nimmt, und 

b) daß die strafbare Handlung, derentwegen 
ausgeliefert wird, weder eine politische, 
rein militärische oder fiskalische strafbare 
Handlung im Sinne der Artikel 3, 4 und 5 
des übereinkommens noch eine solche ist, 
die ausschließlich in der Zuwiderh~ndlung 
gegen Monopolvorschriften oder gegen 
Vorschriften über die Ausfuhr, Einfuhr 
und Dur,chfuhr sowie die Bewirtschaftung 
von Waren besteht. 

(2) In Angelegenheiten der Durchlieferung und 
der Beförderung auf dem Luftweg im Sinne des 
Absatzes 'I findet der Schriftverkehr zwischen dem 
Bundesminister für Jusniz der Republik öster
reich und dem Bundesminister der Justiz ·der 
Bundesrepublik Deutschland statt. 

Artikel XIV 

(zu Artikel 31 des übereinkommens) 

Kündigt einer der Vertragsstaaten das Ober
einkommen, so wird die Kündigung im Ver
hältnis zwischen der Republik Österreich und 

der Bundesrepublik Deutschland zwei Jahre nach 
Eingang der Notifikation der Kündigung bei 
dem Generalsekretär des Europarates wirksam. 

Artikel XV 

Dieser Vertrag gHt auch für das Land Berlin, 
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deuts·chland gegenüber der Regierung der Repu
blik österreich innerhal'bvon drei Monaten nach 
Inkrafttretendes Vertrages eine gegenteilige 
Erklärung abg~bt. 

Artikel XVI 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; 
die Ratifikationsurkunden sollen 'so bald wie 
möglich in Wien ausgetauscht werden. 

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach, 
Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, 
sof.ern in diesem Zeitpunkt da's Europäis~e Aus
lieferungsübereinkommen für heide Vertrags
staaten verbindlich 1stj andernfalls tritt dieser 
Vertrag einen Monat nach dem Zeitpunkt in 
Kraft, in dem das Europäische Auslieferungs
iibereinkommen im Verhältnis zwischen den 
beiden Vertragsstaaten verbindlich wird. 

(3) Dieser V,ertra.g kann jederzeit schriftlich 
gekündigt werdenjer tritt sechs Monate nach 
der Kündigung außer Kraft. Er tritt auch ohne 
Kündigung in dem Zeitpunkt außer :K,raft, in 
dem das Europäische Auslieferungsübereinkom
men im Verhältnis zwischen den beiden Ver
tragsstaaten unwirksam wird. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll
mächtigten diesen Vertrag unterschrieben und 
mit ihren Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Bonn am 31. Jänner 1972 
in zwei Urschriften. 

Für die Republik Österreich: 

Gredler rn. p. 

Für die Republik Deutschland.: 

Frank rn.p. 
Erkel m. p. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Europäische Auslieferungsübereinküm
men vüm 13. Dezember 1957 ist für Österreich 
am 19. August 1969 in Kraft getreten (BGBl. 
Nr. 320/1969). In Mt' Bundesrepublik Deutsch
land, deren gesetzgebende Körperschaften das 
ü,bereinkümmen bereits vor längerer Zeit ge
nehmigt haben, süll es aemnächst in Kraft ge
setzt weraen. Die AusIieferung ist im Verhältnis 
zwischen Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland derzeit in dem Auslieferungsvertrag 
vüm 22. September 1958, BGBl. Nr. 194/1960, 
geregelt. Dieser Vertrag wird jedüch mit dem 
Inkrafttreten des Eurüpäischen Auslieferungs
übereinkommen im Verhältnis zwischen Öster
reich und der Bundesrepublik Deutsch'land ge
mäß Artikel 28 Abs. 1 des Europäischen über
einkümmens seine Wirksamkeit verlieren. Es 
erg~bt sich daher aas Bedürfnis DJach dem Ab
schluß eines bilateralen Zusatzvertrages zwischen 
Österreich. und der Bundesrepublik Deutschland 
- der Abschluß derartiger Zusatzverträge ist 
in Artikel 28 Abs. 2 des übereinkümmens vür
gesehen -,um in Auslieferungssachendie Vür-

,teile des schon bisher bestehenden unmittelbaren 
Ges-chäftsverkehrs zwischen dem Bundesminister 
für Justiz einerseits und dem deutschen Bundes
minister der Justiz bzw~ den deutschen Landes
justizverwaltungen andererseits zu erhalten. 
überdies war es e.rfürderlich, unter Bedacht
nahme auf die Besonderheiten der Rechtsürd
nungen der beiden 'Staaten bestimmte, in dem 
multilateralen Oherei11!kümmen nicht 'Oder nur 
in Grundzügen behande'lte Fragen ergänzend 
zu regeln und die Anwendung 'zu dem überein
kommen gemachter Vürbehalt-e im Verhältnis 
zwischen den beiden Staaten zu präzisieren und 
nach Möglichkeit einzuschränken. 

Nach Austausch von Vertragsentwürfen wur
den im Februar 19'68 in Bünn Delegatiünsver
handlungen mit der Bundesrepublik Deutsch
land geführt· und im September/Oktober 1968 
in Wien fürtgesetzt. Dabei wurde ein gemein
samer Vertragsentwurf ausgearbeitet. Im Mai 
1970 fanden in Wien abschließende Gespräche 
mit einem Vertreter des deutschen Bundesmini
stenums der Justiz statt, bei denen Einigung 
über die nüch 'Offenen Fragen ,erzielt wurde. Der 

endgültige Vertragstext steht nach den Kriterien 
der österreichischen Rechtsürdnung auf Gesetzes
stufe. Zu seiner Durchführu11!g bedarf es jedoch 
nicht der Erlassung !besünderer Bundesgesetze 
(Artikel 50 A'bs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz). 

Besonderer Teil 

Im einzelnen wurde eine Präzisierung des Um
fanges der. Auslieferung zur Strafvollstreckung 
in dem Sinne vürgenümmen, daß es nicht auf 
das Maß der verhängten, . sündern der noch zu 
vüll!itreckenden Strafe ankümmt(Artikel I). 
Artikel 11 süll "Kann-:aestimmung-en" des über
einkümmens (Artikel 7 und 8)ausfül1en, und 
sieht, nach dem Vorbild eines bereits zu diesen 
Vertragsbestimmungen gemachten österreichi
schen Vürbehaltes, vür, unter welchen Vüraus
setzungen auszuliefern' ist, wenn die dem Ersu
chen zugrunde liegende strafbare - Handlung 
der Strafgerichtsbarkeit des ersuchten Staates 
unterliegt. 

Lediglich Klarstellungen bei der' Auslegung 
bringen die ArtikelIII und IV desZusatzvertrages, 
und zwar zur Auslegung des Artikels 9 des 
übereinkümmens ("ne bis in idem") bzw. des 
Artikels X (Verjährung). Artikel V übernimmt 
in Ergänzung des übereinkümmens zwei in dem 
derzeit geltenden Auslieferungsvertrag mit der 
Bundesrepublik Deutschland vüm 22. September 
1958 enthaltene Bestimmungen über eine im er
suchten Staat er1as~ene Amnestie und über allen
falls e·rforderliche Anträge 'Oder Ermächtigungen 
zur Strafverfülgung. Die bereits erwähnte Rege
lung des Geschäftsverkehrs ist im Artikel VI 
enthalten. Artikel VII, VIII, IX, X, XII und 
XIII regeln Detailfragen zu bereits in dem 
übereinkommen enthaltenen Bestimmungen be
treffena aie Spezialität der Auslieferung, die Wei
terlieferung, aie vorläufige Verhaftung und die 
Ausfülgung vün Gegenständen. 

Die Vüraussetzungen einer im Eurüpäischen 
Auslieferungsubereinkommen nur inden Grund
zügen geregelten "vürläufigen Auslieferung" 
einer Person und die Verpflichtung zu ihrer 
Rückgabe be-durften einer eingehenderen, einen 
zu großen Ermessensspielraum ausschließenden 
Regelung (Artikel XI). Die Artikel XIV bis XVI 
enthalten die Schlußbestimmungen. 
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